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ERSTE STAUCHITZER ZEITUNG

Informationsblatt der Gemeinde Stauchitz mit den Ortsteilen Bloßwitz, Dobernitz, Dösitz, Gleina, Groptitz,
Grubnitz, Hahnefeld, Ibanitz, Kalbitz, Panitz, Plotitz, Pöhsig, Prositz, Ragewitz, Seerhausen, Staucha, 
Stauchitz, Steudten, Stösitz, Treben, Wilschwitz

MIT AMTSBLATT25. Jahrgang 28. April 2023Nummer 4

„Die Natur gibt
jeder Zeit und

Jahreszeit
ihre  eigenen

 Schönheiten.“ 
(Charles Dickens)
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Bürgerservice

Ansprechpartner im Gemeindeamt

Gemeindeverwaltung Stauchitz, Sitz Staucha

Zentrale                                                                          (035268)     872-0

Bürgermeister, Herr Zschoke                                                       872-10

Sekretariat, Frau Doant                                                                 872-10

Amtsleiter Bau- und Ordnungsverwaltung, 

Herr Göpel                                                                                         872-44

Ordnungsamt, Herr Wilsdorf                                                        872-45

Bauamt, Frau Thiere                                                                      872-46

Kämmerei, Herr Scholz                                                                  872-55

Steuern und Abgaben, Frau Huste                                               872-11

Buchhaltung und GTA, Frau Apostu                                            872-12

Kita, Lohn- und Gehalt, Öffentlichkeitsarbeit, 

Abwasser, Frau Woschny                                                              872-24

Pass- und Meldestelle, Gewerbeamt, 

Wahlamt, Frau Bäger                                                                       872-41

Bauhof, Herr Leopold                                                                       872-0

Fax                                                                                                   872-9910

Internet                                                                           www.stauchitz.de

GEMEINDE STAUCHITZ VERMIETET:

1-Raumwohnung in Stösitz, ca. 46 m²
2-Raumwohnung ca. 38 m² in Stauchitz, mit Aufzug
3-Raumwohnung in Bloßwitz (EG) mit Garage, 68 m²

Interessenten melden sich bitte bei: Frau Thiere, Tel. 035268 87246

Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Staucha
Dienstag: 8:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr

Bürgermeister-Sprechstunde
dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr nur mit Terminabsprache

Bankverbindung
Sparkasse Meißen, IBAN: DE41 8505 5000 3076 0004 88 
BIC: SOLADES1MEI

weitere Telefonnummern
Grundschule Ragewitz 035268 872-30
Hort Ragewitz 035268 872-35
Oberschule Stauchitz 035268 872-70
Kindertagesstätte Stauchitz 035268 872-25
Kindertagesstätte Staucha 035268 872-20

Entsorgungstermine 
Restabfall: 2., 15. und 30. Mai 2023
Bioabfall: 3., 9., 16., 23. und 31. Mai 2023
Blaue Tonne: 6. Mai 2023
Gelbe Tonne: 12. und 26. Mai 2023

Wichtig!

Liebe Anwohner, bringen sie gut erkennbare Hausnummern am
Haus und Namen am Briefkasten an, denn dies kann Leben
retten. Der gerufene Rettungsdienst verliert wertvolle Zeit bei der
Suche nach Hausnummern. Schon zwei, drei Minuten können über
Leben und Tod entscheidend sein.

Im Notfall - 112

Immer an die 5 W-Fragen denken!
Wo ist es passiert?
Wer ruft an?
Was ist passiert?
Wie viele Betroffene?
Warten auf Rückfragen…

Die nächste Erste Stauchitzer Zeitung mit Amtsblatt
erscheint am 31.05.2023
Redaktionsschluss 
ist der 15.05.2023

Impressum
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Aktuelles

Neue Postfiliale öffnet!

Am 10.05.2023 wird die neue Filiale in der Firma „Metallbau Guke“
im Gewerbering 3 eröffnet.
Diese Filiale hat von Montag bis Mittwoch von 08:00 bis 16:00 Uhr,
am Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr und am Freitag von 08:00
bis 15:00 Uhr geöffnet.

Musikschule lädt
zum Probieren ein

Der Frühling hält Einzug und die Schulen des
Landkreises Meißen sind in Gedanken bei
der Vorbereitung des neuen Schuljahres
2023/2024. So auch die Musikschule des
Landkreises Meißen. Für Interessierte wird es in den Bezirken Riesa
und Großenhain dazu Tage der offenen Tür geben. Beginn ist jeweils
09.30Uhr mit einem kleinen Begrüßungskonzert. Ab ca. 10.00Uhr haben
Sie die Möglichkeit alle gängigen Instrumente selbst auszuprobieren
und mit den Fachlehrern ins Gespräch zu kommen. Neben den Klassi-
kern Klavier und Gitarre gibt es Akkordeon, Schlagzeug, Holz & Blech-
blasinstrumente, sowie in Riesa Tanz zu erleben. Um 11.30Uhr soll die
Veranstaltung mit einem „Konzert der Jüngsten“ abgeschlossen
werden. Die Fördervereine und Elternvertretungen sorgen für das leib-
liche Wohl am Samstag, den 06.Mai 2023 in der Musikschule Großen-
hain auf der Herrmannstr. 30 und am 13. Mai 2023 in der Musikschule
auf der Langen Straße 51a in Riesa. Weitere Infos unter:
www.musikschule-landkreis-meissen.de

SachsenEnergie-RundumTour am 4. Juni 2023

Radpartie rundum Zeithain – online-Anmeldung noch möglich

(Sachsen, Mai 2023) In wenigen Wochen fällt der Startschuss für die 
21. SachsenEnergie-RundumTour. Die Vorbereitungen laufen auf
 Hochtouren. Die Erlebnis-Radpartie ist für alle Radfahrerinnen und
Radfahrer geeignet. Die Teilnehmerzahl ist auf 700 Radler begrenzt.
Startplätze sind noch vorhanden. Wer mitradeln möchte, kann sich
noch bis zum 29. Mai auf der Internetseite www.rundumtour.de   an-
melden. Die Startgebühr beträgt 12,00 € (ermäßigt 8,00 €) inklusive
Lunchpaket, Getränke und T-Shirt.

Start und Ziel ist am 4. Juni die Mehrzweckhalle in Röderau. Vor Ort gibt
es Parkplätze. Zwischen 9 und 11 Uhr können die vorangemeldeten Teil-
nehmer gestaffelt nach festen Zeiten an den Start gehen.
Die gesamte Strecke ist ausgeschildert. Die 45 Kilometer lange Route
führt über Zeithain, Streumen und Glaubitz über die Elbe nach Riesa
und wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Auf der Tour gibt es viel zu entdecken: Im Windpark Streumen können
die Radler*innen ein Windrad der SachsenEnergie besichtigen. Am
zweiten Streckenposten hat die Nudelfabrik Riesa ihre Türen geöffnet,
um die 100-jährige Geschichte im anliegenden Museum zu präsentie-
ren und einen Film über die Nudelproduktion zu zeigen. Am dritten
Stopp im Gut Jahnishausen werden Führungen durch das Gelände
angeboten, welches sieben Frauen im Jahre 2001 ersteigerten und dort
eine Gemeinschaft gründeten. 

Kurz danach können die Teilnehmer*innen das Kloster und heutige
Rathaus Riesa, mit dem 150-jährigen Blauregen an der Fassade,
besichtigen. Zurück am Startpunkt kann man die Tour mit einem
gemütlichen Fahrradfest ausklingen lassen.
SachsenEnergie veranstaltet seit über 20 Jahren eine derartige Erleb-
nisradtour. Dabei sind stets andere Regionen Ostsachsens das Ziel.

Jubiläumsdankanzeigen 
im Amtsblatt.

Telefon: 
037208 876199

ab 25 Euro 
einfarbig, 95 x 50 mm

brutto
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11. Wirtschaftstag im Landkreis Meißen

Im Mai jährt sich der „Wirtschaftstag im Landkreis Meißen“ zum  
11. Mal. Das Impuls- und Netzwerkformat widmet sich dieses Mal in
Weinböhla innovativen Strategien im Umgang mit Umbruch -
situationen.

Unternehmen stehen in einer sich ständig
ändernden Welt permanent vor neuen Heraus-
forderungen. Anpassungsfähigkeit und Innova-
tionsoffenheit sichern den Unternehmen eine
zukunftsorientierte Perspektive, um am Markt
langfristig bestehen zu können. Gerade in
Umbruchzeiten gilt es für Unternehmen, in den
offenen Lernmodus umzuschalten. Sie müssen
kreativ sein und neue Ideen mit Blick über den
Tellerrand entwickeln. Dafür braucht es das
Schaffen von Bedingungen, unter denen Mitar-
beitende Raum haben, Gedanken und Ideen zu
äußern: Raum für neue Produkte, Dienstleistun-
gen oder Prozesse. Durch Innovationsfreude und ein entsprechendes,
strategisch ausgerichtetes Management kann die die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit gesichert werden.

Unter dem Motto „Zukunftsfähigkeit durch Innovation“ veranstalten die
Wirtschaftsförderung Region Meißen (WRM) und die IHK Dresden/
Geschäftsstelle Riesa am 7. Juni 2023 erneut gemeinsam den
 „Wirtschaftstag im Landkreis Meißen“. Diesem relevanten Themenfeld
widmen sich die renommierten Redner: der Zukunftsforscher Kai
Gondlach sowie Oliver Hanns als Vertreter des Innnovationsnetzwerkes
FutureSAX. Das Impuls- und Netzwerkformat findet in diesem Jahr im
Zentralgasthof Weinböhla statt.

Bei der 11. Auflage des „Wirtschaftstages im Landkreis Meißen“ haben
UnternehmerInnen, VertreterInnen wirtschaftsnaher Institutionen und
der Kommunen die Möglichkeit, sich über wirtschaftliche Entwicklun-
gen, regionale Neuigkeiten und Best Practices auszutauschen und
durch Impulsvorträge vielfältige Inspirationen für Ihren unternehmeri-
schen Alltag zu bekommen. Bei musikalischer Unterhaltung aus der
Region und kulinarischen Spezialitäten ist ausreichend Raum für
persönliche Gespräche zwischen den Teilnehmerinnen und
 Teilnehmern. 

Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: 
https://www.verknuepfe-dich.de/wirtschaftstag

Der Wirtschaftstag im Landkreis Meißen hatte seine Premiere im
 Februar 2012. Unter der Dachmarke „Verknüpfe dich!“ findet er seitdem
als jährliches Event in der Region statt. Organisiert wird das Wissens-
und Netzwerkformat von der Wirtschaftsförderung Region Meißen und
der Industrie- und Handelskammer Dresden, Geschäftsstelle Riesa. 
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Senioren Selbsthilfe e.V. in Riesa

Geht man Donnerstagnachmittag an der Bahnhofstraße entlang, ist das
Lachen der Senioren, die sich wöchentlich zum Seniorencafe auf der
Bahnhofstraße 12 treffen, nicht überhörbar.  Es wird gesungen, gelacht
und Spiele gespielt. Das Team der Senioren Selbsthilfe und ihre Ehren-
amtlichen lassen sich jeden Donnerstag etwas anderes einfallen, um die
ältere Generation auf Trapp zu halten. Zuletzt wurde beispielsweise bei
einem geselligen Kinonachmittag mit Popcorn und Muffins herzlich zu
„Mr.Bean macht Ferien“ gelacht.
Damit ist aber längst nicht genug, denn auch zuhause im Alltag werden die
Senioren von den Ehrenamtlichen Alltagsbegleitern liebevoll bei Bedarf
begleitet. Da wird zusammen gekocht, geplaudert und spazieren gegan-
gen. Selbst der Weg zum Arzt oder zum Einkaufen ist gemeinsam ein
Leichtes.
Zukünftig stehen für den Verein und sein Team einige Events an, die mit
Hochtouren geplant werden. Der Tag der offenen Tür macht den Anfang,
der findet nun am 24.06.2023 statt. (verlegt vom 08.07.2023) Das Wochen-
ende darauf wird es einen
Informationsstand zum
Riesaer Stadtfest geben,
für kleine Überraschungen
ist gesorgt, da wird sich ein
Besuch für Groß und Klein
lohnen.
Der geplante Welthospiz-
tag, der im Oktober statt-
findet, wird ein besonderes
Ereignis werden. Die Senio-
ren planen mit Hilfe des
Teams passende „Showacts", um das Thema Hospiz würdevoll in den
Vordergrund zu rücken. Eins steht fest, es wird ein spannendes Jahr für
den Senioren Selbsthilfe Verein werden.

Senioren Selbsthilfe e.V. , 
Bahnhofstraße 12, 
01587 Riesa
Tel. 03525/5286790 ; 
E-mail: msr@seniorenzentrum-torgau.de

Die Pass- und Meldestelle informiert

Sterbefälle
Rudolf Friedrich, 84 Jahre, Bloßwitz
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Die Initiative „Sachsen blüht“ geht in die letzte Runde. Bewerben Sie
sich für Saatgut bis zum 15.05.2023!
Sie haben eine Freifläche oder Wiese, auf der Sie eine Blühwiese anle-
gen und so Insekten und Schmetterlingen helfen könnten?
Über die Initiative „Sachsen blüht“ wird eine zertifizierte gebietseigene
Saatgutmischung für geeignete Flächen (Größe zwischen 1.000 und
2.000 m² und im Siedlungsbereich) kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die angelegte Fläche soll dann fünf Jahre lang insektengerecht
gepflegt werden. 
Bewerbungsschluss für die Herbstaussaat ist der 15.05.2023. 
Ausführlichere Informationen und Bewerbung hier (https://dvl-sach-
sen.de/de/56/p1/sachsen-blueht.html).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Beratung 
Sie können sich auch gern bei uns melden, wenn Sie Beratung und
Finanzierungsmöglichkeiten für die Neuanlage/Pflege von Streuobst-
wiesen und Hecken, Kopfweidenpflege, Teichanlage und -sanierung,
Biotoppflege und Artenschutzmaßnahmen (z. B. für Fledermäuse,
Amphibien) suchen. 

Wenden Sie sich dafür an das 
Regionalbüro Meißen des Deutschen
Verbandes für Landschaftspflege (DVL): 
Nadja Stoschek und Katja Wolf
Tel: 03521/4763009
stoschek@dvl-sachsen.de, wolf@dvl-sachsen.de
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Aktuelle Informationen des Deutschen  Verbandes für Landschaftspflege

Aus Kita, Hort und Schule

Juhu der Osterhase war da.

Osterhäschen, warst Du da, Osterhas, wir wissens ja, hast die Eier gut
versteckt, doch wir haben sie entdeckt, rufen fröhlich Dankeschön,
Osterhas, auf Wiedersehn.
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Bericht Crosslauf
Am Montag, dem 03.04.2023 sind Schüler und Schülerinnen der Klas-
senstufen 2 bis 4, Frau Gebauer und ein paar Eltern sowie Großeltern
nach Riesa zum Crosslauf gefahren. Dort angekommen, konnten wir
ein bisschen spielen. 
Danach haben wir uns aufgewärmt. Dabei hat uns ein Opa ein paar
Übungen gezeigt und wir haben sie nachgemacht. Dann ging es los!
Als erstes sind die Mädchen der 1. Klasse an den Start gegangen,
anschließend 32 Mädchen der 2. und 36 Mädchen aus der 3. Klasse. Und
zum Schluss insgesamt 35 Mädchen der 4. Klasse. Danach waren die
Jungs in der gleichen Reihenfolge dran. An der Start gingen in Klasse 2
insgesamt 36 Jungen, in Klasse 3 waren es sogar 39 Jungen und in

Klasse 4 waren es 32 Jungen Wir sind durch den Stadtpark an der Elbe
laufen. Bei der 2. Klasse hat Isabel den 2. Platz und Jorden den 3. Platz
erreicht. Malte, ebenfalls aus der 2. Klasse, ist sogar als Sieger durchs
Ziel gelaufen.
Aus den 3. Klassen erreichte Lina den 3. Platz und alle anderen Kinder
erzielten ebenfalls gute Plätze, so dass unsere Schule den 2. Platz von
insgesamt 7 Grundschulen erlangt hat.
Es war ein aufregender Nachmittag mit großen sportlichen Leistun-
gen.

Lara-Selina, Klasse 4
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Wanderpokal Skat

Alle zwei Wochen treffen sich die Skatfreunde im
Seniorenclub Stösitz zum Spiel mit den 32
Karten. Höhepunkte sind die Weihnachtsfeier
und die zwei Turniere um den Wanderpokal des
Bürgermeisters. 
Am 21. März war es wieder soweit. Waren es 2022 16 bzw. 18 Teilnehmer,
so traten dieses Mal 20 Skatfreunde an. Auch der Bürgermeister Dirk
Zschoke besuchte das Turnier, unterhielt sich mit den Spielern. Die
erste Serie wurde ausgelost, und 13 Uhr begann an fünf Vierertischen
das Geben, Reizen, Spielen. Nach zwei Stunden lagen Hermann
 Böttcher, Herbert Lotzmann und Rudolf Bayer an der Spitze des Feldes.
Wie immer hatten Gertraud Seyfert und Monika Grützner fleißig in der
Küche gearbeitet, und die Spieler konnten sich bei Getränken, Kuchen,
Bockwurst für die zweite Serie stärken. Den Frauen sei für ihre Arbeit
herzlich gedankt, ebenso Claus Wohllebe für sein Mühen als Organisa-
tor. Dann wurde für die zweite Serie neu ausgelost, das Spiel fortge-
setzt. Nach 17 Uhr fielen die letzten Blätter. Als Gewinner des Wander-
pokals wurde Herbert Lotzmann (3186 Punkte) geehrt. Auf den Plätzen
folgten Rudolf Bayer (2681) und Horst Schimank (2400). Wir hoffen, dass
am 24. Oktober 2023 möglichst noch ein paar Skatfreunde mehr antre-
ten, wenn das Herbstturnier um den Wanderpokal stattfindet!

Vereine

Osterfeuer in Stauchitz

Auch in diesem Jahr hat die Gartensparte „Frohe Zukunft“ Stauchitz zu
einem Osterfeuer unterhalb der Gartenanlage eingeladen und konnte
zahlreiche Gäste begrüßen. An die Jüngsten verteilte der Osterhase
Süßigkeiten. Der Wettergott meinte es gut, immerhin war es an diesem
Tag trocken! Am Feuer konnte man sich gut aufwärmen, aber auch das
Glühweinangebot wurde rege genutzt. 
Wir würden uns freuen, wenn auch zur Maifeier am 1. Mai ab 10 Uhr am
Bungalow der Gartensparte auf der Urnenfeldstraße zahlreiche
 Besucher erscheinen und mit uns gemeinsam den Mai einläuten.

Der Vorstand der Gartensparte „Frohe Zukunft“ Stauchitz

Kampf um Punkte geht weiter

Das Wetter ist nicht immer Freund der Fußballer. So fielen am ersten
Aprilwochenende alle Heimspiele der SV Stauchitz 47 aus. Das traf
Männer und Nachwuchs (dreimal). Dabei sind auch noch Spiele der
Hinrunde offen.
Im März spielten die Männer durchwachsen. In Großenhain wurde trotz
2:0-Führung 2:3 verloren. Gegen Lok Riesa (5:2) und in Leuben (1:1) lief
es besser. Ob es zum Aufstieg in die Kreisliga reichen wird?
Die A-Junioren unterlagen in Lampertswalde 0:3, spielten gegen
Elster/Röder 3:3.
Auch die C-Junioren unterlagen einmal (2:3 gegen Lommatzsch) und
spielten nach 4:0-Führung gegen Merschwitz/Priestewitz 4:4.
Auch bei den E-Junioren gab es Licht und Schatten. Die 1. Mannschaft
gewann gegen Großenhain (Wertung 1:0), verlor gegen Meißen (0:1). Die
2. Mannschaft gewann ihr Heimspiel gegen Weinböhla, verlor auswärts
in Meißen und Berbisdorf.

Im Mai stehen folgende Heimspiele an:
06.05., 09:30 Uhr E1 gegen Stahl Riesa

13:00 Uhr A gegen Tauscha/Lamp./Berb.
07.05., 11:00 Uhr E2 gegen Nauwalde
13.05., 09:30 Uhr E2 gegen Coswig 2.

15:00 Uhr H gegen Meißen-West 2.
20.05., 09:30 Uhr E1 gegen Gröditz

Weitere Termine (auswärts, Nachholespiele, Pokal) können dem Schau-
kasten an der Sportlerklause und dem Internet entnommen werden.
Möge das Wetter gnädig und viele Punkte gewonnen werden!

Hellmut Richter
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Verkehrsteilnehmerschulung
Donnerstag, 01.06.2023  
um 18:30 Uhr
in der „Alten Post“ in Stauchitz

Veranstaltungen

Veranstaltungen im Seniorenklub Stösitz

02.05.2023   14:00 Uhr      Treff der Skatfreunde
03.05.2023   14:00 Uhr      Gymnastik
10.05.2023    14:00 Uhr      Muttertagsfahrt nach Oberwiesenthal
11.05.2023     13:30 Uhr      Frauen treffen sich zum Klöppel
16.05.2023    14:00 Uhr      Treff der Skatfreunde
17.05.2023    14:00 Uhr      Bilder anschauen von Veranstaltungen
24.05.2023   14:00 Uhr      Einkaufen im Kaufland
30.05.2023   14:00 Uhr      Treff der Skatfreunde

Veranstaltungen im Seniorenklub Stauchitz

04.05.2023   14:00 Uhr      Sport mit Ball, Band und Keule
11.05.2023     14:00 Uhr      Mach mit, bleib fit 
22.05.2023   14:00 Uhr      Wir singen Frühlingslieder
25.05.2023   14:00 Uhr      Gymnastik von Kopf bis Fuß

Seniorennachmittag Seniorentreff Staucha

Wie bereits in der Ausgabe März berichtet, werden wir den Senioren-
nachmittag am 1. Freitag im Monat veranstalten. Es gibt sehr viel Film-
und Bildmaterial in unserer Heimatstube. Dadurch, dass es keine
Markttage mehr gibt, möchten wir auf diesem Wege diese Filme und
Bilder zum Seniorennachmittag vorführen. Für dieses Jahr ist ein Plan
erstellt. Natürlich können auch andere Ideen eingebracht werden. Im
Sommer wird es einen Grillnachmittag geben. Interessenten aus der
gesamten Region sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf rege
Teilnahme. Wer sich anmelden möchte bzw. Fragen hat kann uns gern
kontaktieren.
Udo Rohm Telefon 035268 809500
Konstanze Wießner Telefon 035268 85440

Kaffeeklatsch Seniorentreff Staucha im Herrenhaus
mit Filmvorführungen ca. 10 bis 20 Minuten

05.05.2023 Beginn: 14:30 Uhr
GPG Sonnenschein/ Jahnatal (DEFA Film)

02.06.2023 Beginn: 14:30 Uhr
750 Jahre Staucha/ 750 Jahre Hof

Udo Rohm
Verein „Zum Rittergut“ Staucha e.V.

Am

11.Mai 2023
veranstalten wir ein 

Elterncafé mit Flohmarkt
in der Kita „Zwergenberg“.

von 15:00 bis 17:00 Uhr
Es sind alle rechtherzlich eingeladen.

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegt folgende Beilage bei:

➔  Fliesen-Bäder-Wellness- Uwe Thimm

➔  MFG GmbH

Weitere Beilagen sind nicht Bestandteil dieser Zeitung.

Energie Schneider GmbH & Co. KG
Hafenstraße 47 • 01662 Meißen • www.energie-schneider.com

TELEFON 03521 75 000
Ihr Lieferant für

HEIZÖL • KOHLE • HOLZ
PELLETS • DIESEL
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Anzeigentelefon: 037208/876-199 
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Pastor: Armin Richter, Telefon: 03435/6607953, Handy: 015120300027
E-Mail: armin.richter@adventisten.de

Frauenfrühstück:    Mittwoch, den 10.05. 2023   9.00 Uhr
         Bienen, Honig und Gottes große Güte 

Schritte zur                Montag, den 15.05.2023   18.00 Uhr
Gesundheit:               Fit für den Alltag
                                      Übungen mit dem Theraband

Veranstaltungsinfo:
Martina Förster  03435/930665, Handy: 015902027902

jeden Samstag,  9:30 Uhr       Gottesdienst

Kirchennachrichten

Ev.- luth. Friedenskirchgemeinde
Staucha
Pfarramt, Frau Frankowski, Tel. 035268/ 83308, Fax. 035264/ 22455
Sprechzeiten   montags        14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

donnerstags   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

In dringenden Trauerfällen bitte Handynummer 0162/ 8390277 anrufen.

Gottesdienste und Andachten
Sonntag, 2.4.2023
10.00 Uhr    Gottesdienst mit Jubelkonfirmation 

in der Kirche Strehla
Sonntag, 7.5.2023
09.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Mautitz
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Strehla

Samstag, 13.5.2023
18.00 Uhr „In deinem Haus bin ich gern...“ Kirche Staucha

Sonntag, 14.5.2023
10.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche Strehla

Himmelfahrt, 18.5.23
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Gröba

Sonntag, 21.5.2023
10.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche Weida

Pfingstsonntag, 28.5.2023
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Bloßwitz
16.00 Uhr Andacht und Pfingstbiergarten im Pfarrhof Strehla

Pfingstmontag, 29.5.2023
09.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Trinitatiskirche

Weitere Einladung zu
Seniorenkreis     08.5.2023 – 14.00 Uhr Kirche Staucha
Gesprächskreis 09.5.2023 – 19.00 Uhr Kirche Staucha

Unser Tierarzt rät

Der „Hotspot“ beim Hund

Nein, in diesem Artikel geht es nicht um einen WLAN-fähigen Hund,
sondern hier bezeichnet der sogenannte „Hotspot“ein oft rasch, inner-
halb weniger Stunden entstehendes Hautekzem, also die lokale und
heftige Entzündung einer Hautstelle. Der Begriff Hotspot = „heißer
Fleck“ ist also recht passend. Es ist eine meist runde, scharf begrenzte,
haarlose Stelle, rot bis gelblich, warm und nässend. Der medizinische
Begriff „pyotraumatische Dermatitis“ bedeutet eine eitrige Hautentzün-
dung durch Trauma (=Verletzung), in diesem Falle ein anhaltendes Bele-
cken, Benagen, Bekratzen, oder Hineinbeißen durch den Patienten
selbst. Bei Hunden mit langem und dichtem Fell ist dies sogar oft das
erste, wodurch das Problem überhaupt auffällt. Die Größe der entzünde-
ten Stelle kann wenige Zentimeter betragen, aber auch Handtellergröße
und mehr erreichen, vor allem je länger sie unbemerkt bzw. unbehandelt
bleibt. Ein Hotspot kann überall am Körper auftreten, manche Regionen
sind jedoch prädisponierter als andere, z.B. Oberschenkel, Hüfte oder
Schwanzwurzel, Hals und Wange. Meist treten Hotspots in der warmen
Jahreszeit auf. Sie kommen wie gesagt überwiegend durch die Selbst-
traumatisierung zustande, welche ausgelöst wird durch punktuellen
Juckreiz und/oder Schmerz an dieser Stelle.
Die Ursachen können verschiedene sein:
• Hautirritation durch Insektenstich, kleine Rissverletzungen z.B. von

Dornen oder dem Kontakt mit reizenden Substanzen oder Pflanzen.
• Hautirritation unter dichtem, verfilztem und gegebenenfalls

verschmutztem Fell,
• allergische Reaktion auf ein (neues) Futtermittel, Leckerli oder

Kauteil, oder sonst etwas Ungewohntes, das gefressen wurde, oft
mit hohem Eisweißgehalt.

• Allergische Reaktion auf Parasitenbefall wie z.B. eine Flohspeichel-
allergie.

• Bei Hotspots an der Wange können Ohren- oder Zahnprobleme,
• bei Hotspots im Schwanzwurzelbereich können die Analdrüsen der

Auslöser sein.
• Schmerzen in dem Bereich wie z.B. eines unterliegenden Gelenks

können ebenfalls ein starkes Belecken und damit die Entstehung
eines Hotspots verursachen.

Ein Hotspot kann prinzipiell bei jedem Hund auftreten, es scheint aber,
als ob einige Rassen, wie z.B. Golden Retriever, Labrador und Deutscher
Schäferhund etwas häufiger betroffen sind. Die Gründe dafür sind
bisher nicht bekannt.

Was tun?
Die erste (Selbst)hilfe besteht darin, die betroffene Stelle vorsichtig zu
reinigen, einfach mit kühlem klaren Wasser und danach, so vorhanden,
einem milden, also nicht brennenden und für Tiere geeigneten Desin-
fektionsmittel. Auf keinen Fall sollten z.B. jodhaltige Mittel verwendet
werden, diese wurden die Beschwerden noch verstärken. Wenn möglich
sollte das umgebende Fell etwas abgeschoren oder abgeschnitten
werden. Achtung: All diese Handlungen tun den Tieren aufgrund der
starken Entzündung manchmal so weh, dass die aggressiv reagieren
oder ein Berühren oder Reinigen nicht zulassen. Wie bei allen Erste-
Hilfe-Maßnahmen am Tier muss man also auf den Selbstschutz achten.
Ein medizinischer Notfall z.B. für den Nachtdienst ist ein Hotspot zwar
im Allgemeinen nicht, in den meisten Fällen ist aber doch eine Vorstel-
lung in der nächstmöglichen Sprechstunde  notwendig. In der Tierarzt-
praxis findet dann die lokale Wundbehandlung statt (Reinigung, Sche-
ren, Auftragen von Medikamenten), in einigen Fällen kann dafür eine
leichte Sedierung nötig sein. Zudem wird nach dem Auslöser gesucht (s.
mögliche Ursachen). Dieser wird behandelt, wie natürlich auch die
bestehenden Beschwerden. Schmerz- und entzündungshemmende
Medikamente kommen dabei entweder lokal zum Einsatz, oder auch in
Form von Spritzen oder Tabletten. Ob ein Antibiotikum nötig ist oder
nicht, wird von Fall zu Fall entschieden, da, je länger der Hotspot schon
besteht, eine sekundäre bakterielle der entzündeten Stelle hinzukom-
men kann.  
Bis zur Vorstellung in der Tierarztpraxis (und natürlich auch danach)
sollte der Hund daran gehindert werden, die Stelle weiter zu bearbeiten
denn dadurch käme es zu einer weiteren Verschlimmerung, idealerwei-
se durch das Anlegen eines Halskragens.

Dr. Silke Schroth, Tierärztin
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Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, den 8. Mai  2023, 19:00 Uhr

im Ratssaal des Gemeindeamtes in Staucha, Thomas-Müntzer-Platz 2 statt. 

Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Aushängen.

Beschluss 14/2023 mit 13 : 0 Stimmen
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt die Abwägung der
während der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Einwände, Hinweise
und Anregungen zum Entwurf der Außenbereichsatzung für den
 Ortsteil Treben – 1. Änderung in der Fassung vom 23.11.2022 gemäß
Abwägungstabelle vom 04.04.20

Beschluss 15/2023 mit 13 : 0 Stimmen
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt die Außenbe-
reichsatzung für den Ortsteil Treben in der Fassung vom 23.11.2022 mit
redakionellen Änderungen vom 04.04.2023, bestehend aus:

• Planzeichnungen (Teil 1)
• Begründung (Teil 2)

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

Die Begründung in der Fassung vom 23.11.2022 mit redaktionellen
Änderungen vom 04.04.2023 wird gebilligt. 

Beschluss 16/2023 mit 13 : 0 Stimmen
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt die Zustimmung
zum Städtebaulichen Vertrag mit der Leo & Schwarz Immobilien -
gesellschaft aus Leipzig. 

Beschluss 17/2023 mit 13 : 0 Stimmen
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt die Aufstellung eines
Bebauungsplanes für den Einzelhandel in Seerhausen für den in der Anla-
ge 1 gekennzeichneten Geltungsbereich. Dieser umfasst die Flurstücke
103/4, 104/4, 106/3 und 106/4 der Gemarkung Stauchitz. Planungsziel ist
es, eine Fläche zur Errichtung eines Einzelhandels gebäude zu entwickeln.
Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  ortsüblich bekannt zu machen.

Beschluss 18/2023 mit 11 : 1 Stimmen, 1 Ausschluss wegen Befangenheit
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt den Städtebaulichen
Vertrag zwischen der Gemeinde Stauchitz und der Firma SüdOstPV UG,
Markus Schubert. 

Beschluss 19/2023 mit 13 : 0 Stimmen
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt die Zustimmung
zum Städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde Stauchitz und
Herrn Lars Lehmann, Seerhausen. 

Beschluss 20/2023 mit 13 : 0 Stimmen
Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz beschließt den Bauantrag von
Herrn Carsten  Elschner zum Neubau einer Terrassenüberdachung am
Einfamilienhaus im Ortsteil Hahnelfed, An der Jahna 5, Flst. 50/3 der
Gemarkung Hahnefeld

Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung vom 17.04.2023

Teilnehmergemeinschaft Schrebitz, der Vorstandsvorsitzende

Ländliche Neuordnung Schrebitz
Einladung zur Teilnehmerversammlung

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Schrebitz lädt hiermit alle
Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen sowie die
Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet zu einer öffentlichen
 Teilnehmerversammlung ein. 
Termin: Mittwoch, den 31. Mai 2023, Beginn: 18:00 Uhr
Ort: Vereinsraum ehemalige Aula Schule Schrebitz, 

Schulweg 3
Tagesordnung:
1. Stand des Verfahrens
2. Finanzierung
3. Anpassung Wege- / Gewässerplan nach § 41 FlurbG
4. Sonstiges / Allg. Aussprache
Döbeln, den 05. April 2023, gez. Erik Sefkow

Teilnehmergemeinschaft Zschaitz-Ottewig, der Vorstandsvorsitzende

Ländliche Neuordnung Zschaitz-Ottewig 
Einladung zur Teilnehmerversammlung

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Zschaitz-Ottewig lädt hier-
mit alle Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen sowie
die Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet zu einer öffentlichen
Teilnehmerversammlung ein.
Termin: Dienstag, den 13. Juni 2023, Beginn: 18:00 Uhr
Ort: Sportlerheim, Am Burgberg 7, 

04720 Zschaitz-Ottewig
Tagesordnung:
1. Stand des Verfahrens
2. Finanzierung
3. Anpassung des Planes über die gemeinschaftlichen u. öff. Anlagen
4. Sonstiges / Allg. Aussprache
Döbeln, den 12. April 2023, gez. Erik Sefkow
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BEBAUUNGSPLAN „AN DER SCHULE, STAUCHITZ“

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über den Bebauungsplan
gemäß §10 Abs. 3 BauGB
Der Gemeinderat von Stauchitz hat in seiner Sitzung am 13. März 2023 den
Bebauungsplan „An der Schule, Stauchitz“ in der Fassung vom 25.10.2022
mit redaktionellen Änderungen vom 16.02.2023 auf der Grundlage des § 10
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Der Beschluss wird hiermit gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung tritt der Bebauungsplan „An der Schule, Stauchitz“ in Kraft. Der
Bebauungsplan einschließlich  Begründung wird in der Gemeinde Stau-
chitz während der Öffnungs-zeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Auf die Voraus-
setzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs planes
und des Flächennutzungsplanes und

3. nach§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
ganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die
Verletzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1
und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen Plan und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen.
Hinweis: Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen,
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Sächs -
GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in §4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Stauchitz, den 23.03.2023

Zschoke Bürgermeister

Landratsamt Meißen, Dezernat Technik
Kreisvermessungsamt, Sachgebiet Flurneuordnung

Bodenordnungsverfahren Staucha, Wilschwitz
(Sauen- und Läuferzuchtanlage) Gemeinde
Stauchitz
Landkreis Meißen Verfahrensnummer: 470088
Aktenzeichen: 20104.21.8472.60.03/470088

Schlussfeststellung 
Gemäß § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) vom
03. Juli 1991 in der heute gültigen Fassung i. V. mit § 149 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 1976 in der heute gültigen Fassung
i. V. m. § 20 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes
(AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 in der heute gültigen Fassung wird das
Bodenordnungsverfahren Staucha, Wilschwitz (Sauen- und Läufer-
zuchtanlage) hiermit abgeschlossen.
Die Ausführung nach dem Bodenordnungsplan ist bewirkt. Den Betei-
ligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Bodenordnungsverfah-
ren hätten berücksichtigt werden müssen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 VwVfG
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21,
01662 Meißen Widerspruch erhoben werden.
Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser
über das SecureMail Gateway des Freistaats Sachsen an die E-Mail-
Adresse securemailgateway@kreis-meissen.de zu richten. Nähere
Hinweise zum SecureMail Gateway des Freistaats Sachsen sind auf der
Internetseite https://www.esv.sachsen.de/secure-mail-gateway.html
zu finden. Die Erhebung des Widerspruches durch einfache E-Mail
wahrt die Form nicht.

Großenhain, 04.04.2023

gez. Pohler, Sachgebietsleiterin 

Bekanntmachung

Satzungsbeschluss Außenbereichssatzung für
den Ortsteil Treben, 1. Änderung

Der Gemeinderat der Gemeinde Stauchitz hat in seiner Sitzung am
16.04.2023 die 1. Änderung der Außenbereichssatzung für den Ortsteil
Treben, bestehend aus der Planzeichnung mit Zeichenerklärung sowie
den textlichen Festsetzungen (1 Blatt) und die Begründung sowie das
Abwägungsprotokoll in der Fassung vom 04.04.2023 als Satzung
beschlossen.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB in
Kraft. Jedermann kann die Satzung und die dazu gehörige Begründung in
der Gemeindeverwaltung Stauchitz während der nachfolgend genannten
Dienstzeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen:

Montag: 08:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 11:30 Uhr
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Bekanntmachungsanordnung:
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden unbeachtlich:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-

vorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.
Hinweis: Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Sächs GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt
nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in §4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Stauchitz, den 28.04.2023

Dirk Zschoke
Bürgermeister

Am 19. Mai 2023 ist die Gemeindeverwaltung aufgrund
des Brückentages geschlossen. Wir danken für Ihr
Verständnis.

Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode
2024 – 2028 gesucht

Zurzeit werden die Schöffenwahlen für die am 01. Januar 2024 begin-
nende Amtszeit vorbereitet. Ab sofort sind Bewerbungen für die Schöf-
fenämter möglich. 
Die Gemeinde Stauchitz sucht Bewerber für das Schöffenamt für die
Jahre 2024 bis 2028. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Stauchitz können sich ab sofort bis 31. Mai 2023 in der
Gemeindeverwaltung Stauchitz für das Schöffenamt bewerben.

Dieses Amt kann ausüben wer unter anderem
- in der Gemeinde Stauchitz wohnt
- die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt
- zu Beginn der Amtsperiode am 01.01.2024 zwischen 25 und 69

Jahre alt ist.

Interessierte für das Schöffenamt richten ihre Bewerbungen bitte
schriftlich bis zum 31.05.2023 an die Gemeindeverwaltung Stauchitz
Thomas-Müntzer-Platz 2; 01594 Staucha.

Bei der Bewerbung anzugeben sind folgende gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestangaben:
- Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname
- Wohnanschrift
- Geburtsdatum, Geburtsort
- Beruf...

Für Fragen steht Herr Wilsdorf Tel.: 035268/87245 zur Verfügung.
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